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Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte – 
 Informationen nach Artikel 13 und 14  
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Sehr geehrte Damen und Herren, 
nachfolgend informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch uns und die Ihnen nach datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden 
 Ansprüche und Rechte.

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH 
Friedrichstraße 53/55 
79677 Schönau

Fon: 07673 8885-0 
Fax: 07673 8885-19 
Mail: info@ews-schoenau.de  

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

EWS Elektrizitätswerke Schönau eG 
Manuel Dinis 
Konzerndatenschutzbeauftragter 
Friedrichstraße 53/55 
79677 Schönau

Fon: 07673 8885-0 
Fax: 07673 8885-19 
Mail: datenschutz@ews-schoenau.de

3. Arten der personenbezogenen Daten

• Inventardaten (Nachname, Anschrift, Bankverbindung)

• Vertrags- oder Zählernummer

• Kontaktdaten (E-Mail Adresse)

• Daten zur Anlage oder zum Projekt, für die oder das Förderung beantragt wird 

4. Zweck der Verarbeitung

Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zwecke der Prüfung Ihres Förderantrags, zur 
 Aus zahlung eines eventuell bewilligten Förderbetrags und zur Kommunikation über 
 Belange Ihrer Förderung (Förderzu-/absage; Auszahlungsmitteilung etc.)
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5. Rechtsgrundlagen zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten 
(Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DS-GVO)

Die Zwecke der Datenverarbeitung ergeben sich zum einen aus der Einleitung 
 vor vertraglicher Maßnahmen, die einer vertraglich geregelten Geschäftsbeziehungen 
 vorausgehen und zum anderen zur Erfüllung der Pflichten aus dem mit Ihnen 
 geschlossenen Vertrag.

6. Quelle der personenbezogenen Daten

Antragsteller/in

7. Empfänger der personenbezogenen Daten 

• Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH

• EWS eG

8. Übermittlung an ein Drittland 

Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an inter-
nationale Organisationen erfolgt nicht.

9. Speicherdauer 

Ihre personenbezogenen Daten werden längstens 6 Monate nach Ablauf des Vertrages 
aufbewahrt, sofern keine gesetzlichen Vorschriften dem entgegenstehen. Zur Ein-
haltung der gesetzlichen Archivierungs- und Aufbewahrungspflichten (z. B. nach 
§ 257 HGB, § 147 AO) sind wir allerdings verpflichtet, Bewilligungs- und Auszahlungs-
bescheide sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Antragsunterlagen, Buchungs-
belege sowie sonstige Unterlagen, soweit sie für die Besteuerung von  Bedeutung sind 
für 6 bzw. 10 Jahre aufzubewahren. Danach erfolgt die Löschung der Dokumente.

10. Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten

Sie müssen im Rahmen unseres Förderprogramms nur die personenbezogenen Daten 
bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung Ihrer Förderung 
sowie zur Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlich sind.

11. Profilbildung

Grundsätzlich erfolgt keine automatisierte Entscheidungsfindung gemäß  
Art. 22  DSGVO.
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12. Rechte der Teilnehmer 

• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 EU-DSGVO,

• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 EU-DSGVO,

• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 EU-DSGVO,

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 EU-DSGVO,

• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 EU-DSGVO,

• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 EU-DSGVO,

• das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 EU-DSGVO,

• das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können nach 
 Artikel 7 EU-DSGVO


